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Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

I Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung tlcr
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Binberufung sowie der Beschlussf?ihigkeit

2 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil -

3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der letzten Sitzung des
Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses
Vorlage: 0019/2015

4 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden

5 Mitteilungen des Bürgermeisters

6 Ergebnisse des "Runden Tisches bezahlbarer Wohnraum"
Vorlage: 044412014



7 Bebauungsplan Nr. 5423 - Industrieweg
- Erlass einer Veränderungssperre
Vorlage: 0015/2015

8 Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 12.01,2015 zur
Aufstellung eines Bebauungsplans im Bereich des Betriebsgeländes der Fa. Bandis *
Knopp
Vorlage: 001712015

9 Anfragen der Ausschussmitglieder

N Nicht öffentlicher Teil

I Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil

2 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden

3 Mitteilungen des Bürgermeisters

4 Besetzung des Gestaltungsbeirats
Vorlage: 0003/2015

5 Anfragen der Ausschussmitglieder

gez. Höring
Vorsitzender
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Staqr rergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federfiihrender Fachbere ich
Zentraler Dienst 6-10

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 00 I 9/20 I 5

öffentlich

Tagesordnungspunkt

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der letzten Sitzung des
Stadtentwicklungs- und Planungsausschussen

Inhalt der Mitteilung

Ein Bericht zu den TOP I - 6 und 22 erübrigt sich.

7. Maßnahmebeschluss zum Flächennutzungsplan
- Kompetenzübertragung an den Flâchennutzungsplanausschuss
(0s34/2014\

Der Rat hat den Maßnahmebeschluss zum Flächennutzungsplan am 16.12.2014 cinstimmig an
den Flächennutzungsplanausschuss übertragen.

8. Haushaltsplanberatung 2015
(0479t20r4)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 rnehrheitlich gegen die Stimme n dcr Fraktion
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, der AfD-Fraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE.
sowie der fraktionslosen Ratsmitglieder Frau Henkel und Herrn Sanrirae die I.laushaltssatzung
für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung des gemeinsamen Änderungsantrags der CDU-
Fraktion und der SPD-Fraktion ,,Netzwerke erhalten" zurn Haushalt 2015 aus cler Sitzung des

Gremium Sitzungsdatum Art cler llehantllung

Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 05.02.2015 zur Kcnntnis



Jugendhilfeausschusses am 09. 12.2014 beschlossen.

9. Eintragung der ev. Kirche Kippekausen als Baudenkmal in die Denkmalliste
(0480/2014)

Das Denkmal wurde beschlussgemäß unter der laufenden Nummer 174 in die Denkmalliste
eingetragen.

10. Eintragung Hoverhof als Bodendenkmal in die Denkmalliste
(0481/2014)

Das Bodendenkmal wurde beschlussgemäß unter der laufenden Nummer 2l in die
Denkmall iste eingetragen.

11. Eintragung der Grube Berzelius als Bodendenkmal in die Denkmalliste
(0s1s/2014)

Das Bodendenkmal wurde beschlussgemäß unter der laufenden Nummer 22 in die
Denkmalliste eingetragen.

12. Einrichtung eines Gestaltungsbeirats
- Beschluss zur Besetzung des Gestaltungsbeirats
- Beschluss zur Festlegung der Entschädigung für die Gestaltungsbeiratsmitglieder
- Beschluss zur Festlegung einer Gebietskulisse für die Tätigkeit des Gestaltungsbeirats
- Beschluss zur Änderung von Punkt 7 der Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirats
(0482t2014)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16. 12.2014 mehrheitlich gegen die Stimme des

fraktionslosen Ratsmitglieds Frau Henkel bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. die
Entscheidung über Ziffer I des Beschlussvorschlages vertagt.

Der Rat hat in der gleichen Sitzung mehrheitlich gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN, der AfD-Fraktion, der FDP-Fraktion und der fraktionslosen Ratsmitglieder
Frau Henkel und Herrn Samirae bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. folgende geänderte
Beschlüsse gefasst:

2.
Die Entschädigung für die Gestaltungsbeiratsmitglieder wird auf 300 € pro Sitzung plus
nachzuweisender Reisekosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer festgesetzt.



-t.

Die Gebietskr¡lisse fÌir dic'l'åitigkcit dcs Gcstalturrgsbcirats wircl hicrmit. crgünzt um clic
Hauptdurchfahlt ..Lusthcidc". bcsch lossen.

4.
Punkt 7 der Geschäfìsordnr.rng dcs Gcstaltungsbcirats wird wic f'olgt gcünclcrt: ,,Dicsc
Geschäftsordnung tritt nach Beschlussfàssung durch den lìat dcr Stadt llergisch Gladbach in
Kraft". Die Dauer der ersten Arntszeit des Cestaltungsbciratcs wird aul'drci .lahre. die Dauer
der darauf folgenden Arntszeiten auf'jeweils fìinf Jahre fbstgelegt.

13. Konzeptioncllc Stadtentwicklung
- Beschluss zur lìiltlung cincs ¡r<llitischcn Arbcitskrcisos f iir tlic konzc¡rtionclle

Stadtentwicklung
(048e/2014)

Der Arbeitskreis ist eingerichtct und tagt erstmals arn 28.01.2015 z.urn 'l'hcrna Uinze lhandels-
und Nahversorgun gsko nztpt.

14. Erhaltungssatzung Gartensiedlung Gronauer Waltl
- Beschluss der Stellungnahmen

- Beschluss als Satzung
(0483/20t4)

Der Rat ist in seiner Sitzung am l(r.12.2014 den Beschlussernpfbhlungcn dcs SPl,¡\ gefblgt
und hat über die Anrcguttgen r¡nd die Satzurrg einstirnmigc llcschllissc gclasst.

15. Bebauungsplan Nr. 5434 - Landschaftsverband - Ergänzendes Verfahren
- Beschluss der Stellungnahmen

- Beschluss als Satzung
(0484/2014)

Der Rat ist in seiner Sitzung am 16.12.2014 einstimmig bei lìnthaltr"rng des fì'aktionslosen
Ratsmitglieds Frau I lenkel der Beschlussernpf'ehlung des SPLA zu Punkt I gefblgt.

Die übrigen Beschlüsse zu den Punktcn ll- lV wurden niehrhoitlich gcgon clie Stimrne des
l'raktionslosen Ratsmitglieds lrrau Ilenkel bei Enthaltung der AID-Fraktion gefàsst.

16. Änderung Nr. 177 / 55ll - Platzer Höhenwcg - dcs Flächcnnutzungsplans
- Beschluss der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung



- Beschluss der Anderung
(048s/2014\

Der Rat ist in seiner Sitzung arrr 16.12.2014 mehrheitlich gegcn die Stimmen der Fraktion
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE I-lNKE. dcn Beschlussempfehlungen des

SPLA gefolgt und hat Punkt I, sowie den abgeänderten Punkt ll beschlossen.

17. Änderung Nr. 171 / 5583 - Bockcnb erg2 - dcs Flächennutzungsplans

- Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung
(0486t2014)

Beschlussgemäß hing der Flächennutzungsplan vom 02.01. bis zum 02.02.2015 öf fentlich aus. Der
Änderungsbeschluss und die Abwägung der eingegangenen Ste llungnahmen sind voraussichtlich
Gegenstand in der Sitzung des SPLA am 16.04.201 5.

18. Bebauungsplan Nr.5583 - Bockenberg 2 -
- Beschluss zur Aufstellung

- Ergebnis der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung
(0487 t2014)

Beschlussgemäß hing der Bebauungsplan vom 02.01. bis zum 02.02.2015 öffentlich aus. Der
Satzungsbeschluss und die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sind voraussichtlich
Gegenstand in der Sitzung des SPLA am 16.04.2015.

19. Bebauungsplan Nr. 2331 - Dorfplatz Heiclkamp - 1. Änderung
- Beschluss zur Einleitung des Änderungsverfahrens
(0488/2014)

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die konkreten Nutzungspläne des Kaufìnteressenten ftir das

Gebäude der Roten Schule rroch nicht abschließend fest. Dies ist jedoch fìir die Qualifizierung
der Planung - auch als Grundlage weiterführender Untersuchungen - erforderlich. Demgemäß
wurden noch keine weiteren Schritte zur Umsetzung der Planung eingeleitet.

20. Bebauungsplan Nr. 1t6l - Odenthaler Markweg -
- Antrag auf Änderung des Bebauungsplans



(ß74/20t4)

Mit dem Beschluss der Ablehnung der Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 l6l - Odenthaler
Markweg wurde der Antrag abschließend beschieden. Weitere Schritte sind nicht erforderlich.

21. Anbindung der Stadt Bergisch Gladbach an den Agger-Sülz-Radweg
- Beschluss zum Letter of Intent
(0s14/2014)

Der Letter of Intent wurde beschlussgemäß unterzeichnet.
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stadtBergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Steueru ngsunterstützung VV

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0444 /201 4

öffentlich

Tagesordnungspunkt

Ergebnisse des ttRunden Tisches bezahlbarer Wohnraumtt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von
Frau und Mann betont die Notwendigkeit eines ausreichenden Bestandes an bezahlba-
rem Wohnraum, insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwick-
lung sowie der laufenden Veränderungsprozesse am Wohnungsmarkt. Er strebt inso-
fern in Bergisch Gladbach einen ausgewogenen Wohnungsmarkt an.

Der Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von
Frau und Mann des Rates der Stadt Bergisch Gladbach beauftragt die Verwaltung mit
der Prüfung der in der Vorlage genannten Ergcbnisse der Arbeit des ,,Rundcn Tischcs
bezahlbarer Wohnraum".

Die Prüfungsergebnisse der Verwaltung sollen in ein Wohnungspolitisches Hand-
lungskonzept der Stadt Bergisch Cladbach einfließen.

Der ,,Runde Tisch bezahlbarer Wohnraum" soll zukünftig sporadisch, mindestens
einmal jährlich, in der bisherigen Form und Zusammensetzung zum Erfahrungsaus-
tausch einberufen werden.

II

l.

2.

J.

4.

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 05.02.2015 Beratung

Ausschuss fÌir Soziales, Wohnungswesen,
Demografie und Gleichstellung von Frau und
Mann

26.02.2015 Beratung
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Sachdarstellung / Begründung:

Teil I Zustandekommen und Zusammensctzung tlcs rundcn Tisches
Der Ausschuss für Stadtentwicklurrg, dcrnografìschcn Wandel, sozialc Sichcrung, In-
tegration sowie Gleichstellung von Mann und l;rau (ASSG) hat die Vcrwaltr"rng in sci-
trer Sitzung am24.09.2013 beauftragt, ciu Konzcpt für einen,,Rundcn Tisch" zu cnt-
wickeln, der sich mit Wegen zur l:'(irdcrung bczahlbaren Wohnungsbaus in llcrgisoh
Gladbach beschäftigen soll.

ln der darnaligen Sitzung wurdcn ncbcn dcn bckanntcn lnstrurncntcn dcr Wohtturtgs-
baulÌjrderung des Landes NRW auch clic l]orcitstcllr¡ng von (ìrunclstlickcn cluloh clic

Stadt bzw. den SEB, die Werbung urrcl l]cratung von lnvestorcn. Aktivitütcn dcr lìhoi-
nisch-Bergischen-Siedlungsgesellschali und Maflnahmen sozialpolitischcr Art bc-
nannt.

Allerdings wurden diese Thernen in den Gesprüchsrunden nicht gle ichrangig lrchan-
delt: Über Themen irn Einflussbercich des llundes oder l-arrdes wurclc auch untcr
Hinweis auf dortige Aktivitäten wic das ,,Btinclnis fÌir Wohnen in NRW" vor allcnl in-
formiert, während zu Themen des örtlichen Einflussbereiches rnüglichc stiicltischc Ak-
tivitäten eröfteft wurden.

Die Einzelheiten u.a. hinsichtlich dcl Tcilnchmcr des ,,Rundcn Tischcs bczahlbarcr
Wohnrautnoo wurden seitens der Verwaltung in der Vorlage Nr. 049112013 liir clie Sit-
zung ASSG am21.11.2013 sowie der darauf'folgenderr Sitzungen des llaupt- und lri-
nanzausschusses und des Rates irn Dezember 2013 aufgefìihrt. Es wurde vcrcinbart,
den,,Runden Tisch" in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Fomr cinzultihreu.
Insgesamt fanden seit der Auftaktveranstaltung arn 31.01.2014 8 wcitcrc'l'rcl'fbn clcs

,,Runden Tisches" statt, zn denen clie in der darnaligen Vorlage aufgcfïhrtcn 'l'eilneli-

mer eingeladen wurden. Die'l'cilnehnierzahl an den einzelnen Vcranstaltungcn
schwankte zwischen l5 und 35 Tcilnchmcrn.

Folgende Schwerpunkte wurden in den bisherigcn 'l'ref'fen erörtert:
. Freitag.07.03.20l4:
Themenschwerpunkt: eingehende dernografische Bestandsaufnahme (Criißc, Lagc,
Barrierefreiheit, Zweckentfremdr¡ng von Wohrrraum) sowie Differenzierung nach ein-
zelnen Bedarfsgruppen wie Singlcs, Familicn und deren Konkurrcntcn (z.lì. Studcn-
ten) aus Sicht der Nachfrage

¡ Freitag. 11.04.2014:
Themenschwerpunkt: Bestandsaufirahnre der derzeitigen Situation aus Sicht der An-
bieter (u.a. Finanzierung über Fördermittel bzw. über den freien Krcditrnarkt, Be-
standsimmobi I ien, Anzah I geÍÌi rdcrter/frci fi nanzierter Woh n rau m eto.)

o Freitag.09.05.20l4:
Themenschwerpunkt: Woran hakt es derzeit in der Bauordnung/Baule itplanung? (u.a.

Grundstücksversorgung, Verdichtung, Llaulückenprograûì111, Bebauurrgsplanfestset-
zungen, Städtebau)

'|'2



o Freitag. 13.06.2014 (grofic lìunclc):
Themenschwerpunkt: Zusammcnfhssung clcr lirgcbrrissc ¿u,rs clcn bishcrigcrr lìuttclcn
sowie Ausblick auf das 2. llalb.iahr 2014

o F'reitag. 29.08.2014:
Themenschwerpunkt: ,,Die künltigc Rollc der Stadt und dcs Krciscs" (u.a. BauauÍ'-
sicht, Akteur auf dem f]odenrnarkt, Möglichkeit der Mitbcstimmung bci l)lanurrgcn
der RBS, Planung von Ilaugebieten und Gewerbegebieten etc.)

o Freitag,26.09.20l4:
Themenschwerpunkt: ,,Die ktinftige Rollc del privatell Anbictcr" (u.a. tJmgang mit
Bestandsimmobiliert, Vcrnctzurrg, Optirnicrungsmäglichkcitcn clr:r Iìinanzicrung ctc.)

o Freitag 31.10.2014: (Abschlussvcranstaltung):
Zusammenfassung der lìrgebnissc sowic Abstimmung der wcitcrcn Vorgchcrrswgisc

Aufgrund der Ergebnisse aus dcn cinzclncn Diskussionsrundcn hat clic Vcrwaltung dic nach-
f'olgende Vorlage erstellt und dabci zr"r oinzclncn Punktcn Vcrbcsscrungsvorschlåigc aus den
Reihen der Teilnehmer/innen aufþegrif'lin. Dicse sind nachfolgend untsrstrichcn hcrvorgeho-
ben und werden unter Punkt 8 nochmals zusammengefàsst.

Teil2 Ist - Situation
2.1 Wohnsituation

Grundsätzlich nruss dilfèrenziert werden zwischen Mensohcrr rrit unterschied-
lichen, zum Teil komplexen, persönlichen Problemlagcn, um clic sich im Be-
reich Rhein-Berg insbcsonderc das Netzwerk Wohnungsnot ktimmcrt, sowie
Personen, bei denen lediglich wirtschaftliche Problerno dcn T,ugang zurn Woh-
nungsmarkt erschweren. Wciterhin sind besti¡nrnte Gruppcn von Wohnungssu-
chenden von Diskrirninicrung betrof'ferr, ohne dass hicr konklctc, objektive
Problem lagen bcstündcn.

Menschen rnit persönliohcn Lrnd wirtschaftlichen Problcrrrlagcn zichen erf¿rh-

rungsgernäß häufìger urn als der durchschnittlichc Mictcr. [)ic gcsctzlichen
Vorschriften fìihrcn hicr bcijcdcr Vcrärrderung cler pcrsürrliclicn Lr:bcnssituati-
on - Aufnah¡ne einer ncuen Partnerschaft, Auflösurrg cincr Partncrschat\ - zu
einem Wohnungswecllsel. Weiterhin können diese Mcnschcn in dcr llegel kein
Auto finanzieren, benötigerr also keine Garagen oder Stcllplätzc, dic oft zu den
Wohnungen gehören urrd mitbezahlt werden müssen. Iìntsprcohurd sind sie auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, weshalb ihre Wohnungen in der Nähe
zu ÖPNv-Angeboten, d.h. in der Regel in zentralen Wohnlagcn liegen sollten.
Nur eine qualifìzierte lletreuung und Begleitung versetzt sic zuvcrlässig in die
Lage, sich in eine jewcilige Ilausgemeinschaft gut cinzulÌigcn. Das Netzwerk
Wohnungsrrot im Rheinisch Bergischen Kreis leistet cntsprcchendc Arbeit, hat
aber regelmäßig Probleme, fìir die Menschen geeignetc Wohnungen zu fìnden.

Für die Gruppe mit lediglich wirtschaftlichen Problenrlagcn stehen in Bergisch
Gladbach u.a.54l llaushalte, die 2012 bei der Stadt als wolrnungssuchend er-
fasst waren, wobei es sich bei rund 40Yo der Haushalte um þ,in-Personenhaus-
halte handelte. Ebenfàlls in 2012 wurden 541 Wohnbcrcchtigungsscheine
durch den Bereich Wohnungswesen ausgestellt, Wohngcld wr¡rde in 1.569 Fäl-
len gezahlt.
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Problematisch ist fìir allc l)crsoncrìgruppcn clcr schlcichurclc Wcglirll von llc-
legungsbindungur, cla clcutlich rnehr Wohnurìgcn aus clcr Iìirrclung hcrausfìtllur
als neu (jf'l'cntlich gcfìirclcrt crriohtct wcrclcn. llcsonclerc Schwicrigkcitcn ltabcn
Familicn, dic gr(iLìcrc Wohnungen suchcrl, Porsor.rur clic barricrcfì'oic Wohnun-
gen suchen und l)crsono.r, die kleine, lìir liin-l'}crsoncnhaushalte gecignctc
Wohnungcn bcnötigur (und nur übcr cin.icwcils klcincs lludgct vcrlÌigcn). 'l'ci-

le der Wohnungssuchcndcn sind von Diskrinrinicrurrg bctrof fbn, dic sich bci-
spielswe ise auf'cinc vermeintlich zu großc Kinrlcrzahl, auf'clic Ilautfàrbc, aul'
einen evtl. Migrationslrintergrund, auf'allcincrzichcnclc I)crsoncn ctc. bczieht.

Die Wohnungsuntcrrrchnrcn stcllur jccloch auch gcgcnliiuf rgr: lìrrtwioklungcn
fest: Persorrcn mit vcrrncintlich dringenclcnr Wohnbcrlarf'lchtrcll Altgcbotc ,,itn
2. OG ohnc ¡\ufzug", l'nit ordnungsgernälJor, abcr ,,unrìlo(lcrncr.r" Sanitärriiu-
rnen oder ohne dic Miiglichkeit der Ilausticrhaltung ab.

Ergebnis: l)crnographischcr Wcchscl r¡ncl waclrscnclc sozialc I)i f'f'crcnzicrung
der Stadtgesellschall fìihren insbesondcrc bci cincr starkon Konkurrcnz urlr

freie Wohnungcn zur llerrachteiligung bestimmtcr llcvölkcrungsgruppen. Da-
her ist ein ar¡sgcwogcncr Wohnungslnarkt wcscntliohc Voraussctzung fìir cinc
ausreichcndg Wohnungsversorgun g.

Baulandmarkt
Wie aus dcn .iührlichen Berichten zurrì [Jaulandrnarkt crsichtlich ist Bergisoh
Cladbach relativ hochpreisig, was allerdirrgs rüurnlich clif'l'ercnzicrt zu betrach-
ten ist. Generell abcr ist in den zentralen l,agur, instrcsondcrc in dcn hochwer-
tigen Wohrrgebieten, cine Preisentwicklung nach obur zu bcobachten. Nach
wie vor sind in clcr Konkurrcnz Lrm das knappc llauland l]auhcrrcrt, dic (hoch-
wertige) liigenturnswohnungen errichterr, in cincr clcutlich bcsscrcn Situatiorr
als die Irrbaucr von Mictob.jckten. Das nicdrigc Zinsnivcau lÌihrt cbcnfàlls zu
tendenzicll steigcnclcn Prcisor, gleichcs gilt lÌìr clic insgcsanrt rcstriktive lìlü-
chenpolitik clcs l,anclcs, dic den Schwcrpunkt auf'lnncnurtwioklung lcgt und in
Bergisch Cladbaoh gcnräß Wohnbaulandkonzcpt utngcsctzt wircl.
Sonderel'lbkte errtstchcn bereits .letzt und dcutlichcr in Zukunfì clur<;h die prog-
nostiziertc crhebliche Zuwanderung in den Grof.ìraurn K(jln. Sic wird nicht oh-
ne größcrc Ar,rswirkLrng auf den Baulandmarkt in llorgisoh (ìladbach bleibe n

und kann cinen wcitcrcn Preisschub ausliiscn.
Ergebnis: Die bisherige restriktive Baulandpolitik clcr Stadt l]ergisch Gladbach
ist vor diesern l-lintergrurrd zu i.iberdenken. Dics darf'nicht zu einer Fjntwick-
lung von Splittersicdlunggn bzw. periphercrr Stanclorton fìihrcn.

Gebäudcbcstand untl Wohnungsangebot
Preiswertcs Wohncn ist, unter Bcrlicksichtigurrg aktucllcr bautcchnischer Stan-
dards, vor allem in Altbeständen rnöglich, clie hüufìg auch günstig und zentral
liegen. Allerdings müsscn Bestände der 60er uncl 70cr Jahre, sowohl Eigen-
heirne als auch Mietwohnungen an aktuclle Ilccli.irfìrisse angepasst werden.
Barrierefì'cihcit, Stellplatzangcbot, Balkon u.ü. Kritcricn sind lricr zu nennen.
Neben dcm Erhalt und der Modernisierung solchcr llestände ist aber auch einc
Nutzung wichtig. [¿s ist zu befürchten, dass vicllältige .iuristische I'allstricke,
aber auch die Skandalisicrung und das Übcrbetoncn von Einzellàllen wie z.B.

2.3
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dcs Mietnonradcntr¡nrs rnanchcn lìigcnti.inrcr von Wohnraunl von clcssctr Mo-
dcrrr i s icrLrn g uncl/oclcr Vcrm ictung abha I tcn.

Die liigcntr¡rnsstruktur in Bergisch (ìlaclbach ist clurch einen lrohctt Artteil von
Eirrzclcigurtürncrn bzw. Eigcrltümorn klcincrcr Wohnungsbcstärrdc geprägt.

Große WohnungsbaugeseIIschaf'ten hingcgcn prägcn dcn Markt nicht.
Ergebnis: Dinc dauerhafìe verstärkte lnlbrmationspolitik speziell an die Adrcs-
se der Verrnictcr kleiner Wohnungsbcstündc ist gcbotcn. Sie soll den lletrol'f'c-
nen hellbrr. tatsächliche Marktentwioklungcn von Sondcr- und fìinzcllällen zu

unterschcidcn und sich den verändertcn Arrfìlrdcrungcn anzuoasscn. dabci abcr
die zahlungsschwächeren und die am Markt schlccht versorgten Mictcrgruppcn
nicht aus dcnr Blick zu verlicrcrr. D¿rs Bclatungsangcbot des RBK (...Wohn-

raurnbcratung-W-R-[] Iìhein-Ilcrq") zum'fhctncrtfcld ..Wohncn irn Altcr"
stellt hicr cinen sinnvollen'l'eilansatz clar. Nt¡r iibcr Ncr¡bauten ktjnncn dic []q:
dürlìrissc dieser (ìruppen" auch hinsichtlich dcr Standortc. nicht beli'iedigt wcr-
den.

Teil3 Instrumente
3. Fördcrpolitik

Die WohrrLrngsbaulorderpolitik (nicht nur in NlìW) bcfindet sich aktuell in ci-
ner Krisc. Obwohl die Fördermittel nach wic vor in hoher dreistclligcr Millio-
nenhöhe zur Verfügung stehen und dic lrärclcrrnüglichkeiten in dcn vergangc-
nen .lahren ausgeweitet wurden, werdcn dic lriirdcrnlittel nur unzurcichend ab-
gerulèrr. Die Erweiterungen der Förclerrntiglichkciton beziehen sich sirrrrvoll
auf'Maßnahmen im Bestand oder auch auf'llankicrsncic Gemeinbcdarf.se inrich-
tungen in größeren Wohnsiedlungen.

Die lrördcrung wird derzeit wcnig gcnutzt, wcil clas niedrige Zinsniveau zu

besseren lrinanzierungsbedingurrgen aÍn f'reicn Kapitalmarkt fìihrt bzw. dic
Differenz zu den subventionieften Krcclitcn clcr WolrnungsbaulÌrrdcrung clic

Nachteile aus den entsprechenden Bindungcn fìir clcn Wohnungsbestand niolrt
aufwiegt. 7,udcn gerricßen E,igurtumswohnungcrr in llcrgisch Gladbach einc
besonderc Präf'crenz. Aus dem lJcrcich clcr Krcisvcrwaltung, dic dic Woh-
nungsbaulörderrnittel vergibt, kommen Signalc, class das Interesse in der lctz-
ten Zeit wieder zugeno¡nrnerr hat. Die bercits vorgcllolnmenen Veränderungcrr
der Förderinstrurnente scheinen erstc Wirkungcn zu z.cigen. Weitere Verändc-
rungerì sind zu crwarten. Neben den ob.iektivcn lrördcrbedingungur spielt abcr
auch das allgemeine Investitionsklirna im Wohnungsbau eine wichtige Rolle.

Die vorgegebenen technischen bzw. planerischen Standards liegen bereits ini
f'reif inanzieften Wohnungsbau relativ hoch, lÌir iilTbntlich geforderte Wohnun-
gen aber noch höher, was auf Investoren ehcr abschreckend wirkt.
Ergebnis: Zu dicsen Fragestellungen. abcr auch zu den Modalitätcn des F-ör-

derverfährens und den Möglichkeiten und Vortcilcn dcr Förderung ist eine ol:
f'ensivere Beratung sinnvol l.

Die Stadt llergisch Gladbach ist irn Rahrrren dcr vcrbindlichen Bauleitplanung
in der Lage, Bereiche ftir gefördcrtcn Wohnungsbau auszuweisur. Dieses ln-
strument setzt allerdings voraus, dass tiberhaupt ncnnenswerte neue Baugebiete
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aLrsgcwicserl werden und dic stiicltcbaulichcn Iìahrncntrcclirrgurrgcn fìir clic typi-
schcn llaufbrrnen des (gclìirdcrtcrr) Mictwolrnungsbaus gcgcbcrr sind. Wcitcr'-
hin ist cine belastbare inhaltlichc llintcrlcgurrg, z.[]. in cincm Wohnungspoliti-
scllcn I larrdlungskonzept, (auclr rcchtlich) gcbotcn.
Ilrgcbnis: ljnter geeigneten [Jmstündcn solltr: - in angerncsscncr Mischung
mit anderen Bauformen - von cnts
brauoh gemacht werden.

4. Beratungsangebote
Dcr Wohnungsmarkt in Bergisch (ìladbach ist klcintcilig strukturicrt. Ncbctt
cincm überdurchschnittlich Ilohcn Antcil an l'lin- r¡nd Zweilirmilicnhiiuscrn
sind auch die Mietwohnurrgsbcstiinclc iitrcrwicgcnd in lland von l)rivatcigctt-
ttirlrcrn. Iìs gibt einc Reillc von rnittclgroLìcrr liigurttirncrgcrncinschaflcn, abcr'

abgcschcn von dcr komrnunalcn Iìhcinisch llcrgischcrr Siccllungsgcscllschafi
kaum größere Immobilieneigcnti.irncr. lnsof'crn ist clcr Antcil von Aktcut'on attl
MietwohnLrngsrnarkt, die tendcnzicll lhchlichc llcratung, sowohl hinsichtlich
des l:rhalts- als auch der zukunlìsfÌihigcn (ìcstaltung dcr Wohnungsbcstiirtclc
berrätigcn, groß. Auf Ziff.2.3 sci vcrwicscn.

Iline wichtige Rolle spielt dahcr clcr iirtliche Ilaus- und Grundbcsitzcrvcrcin
,,Iìaus und Grund Rhein-Bcrg c.V.", clcl rnit cincr vicrstclligcn Mitglicclcrzahl
eincn beträchtlichen Teil der Bergisoh Glaclbaohcr Wohnungsanbiotcr crrcicht
und tnit seinen DienstleistLrngen einc wcsentlichc Rolle bei dcr zukunflslÌihi-
gen Ausgestaltung des Wohnungsrnarktes besitzt. Daher bindet clic Stacltvcr-
waltung seit vielen Jahren den Vcrcin in allc aul'dcn Wohnurrgs- Lrnd llau-
landmarkt bezogene Aktivitäten ein.

Die Stadt lSergisch Gladbach hat irn lìahrlcn ihrcs Wohnbaulandkonzcptcs u.a.

eine Baulückenbörse ins Lebcn gcrufbrr. Ilci clcn Rückrlcldungcn clcr liigcn-
ti.imcr von Baulückcrr zcigt sich obcnf alls llcratungsbcclarf , clcsscn gcnauc l)i-
nrension zurzeit analysiert wircl.
lirgcbnis: In Abstimmung mit dcrn Krcis. llaus L¡ncl Gruncl. Krcishanclwcrkcr-
schafì und anderen Akteurerr sincl wcitcrc l]cratungsangebote zu prüf'cn.

Mit der Dinrichtung der Baultickcnbörsc hat clic Stadt Bergisch Gladbaoh bc-
reits ein lnstrument ins Leben gcrulbn, dass lìigcntlirnern von IJaulücken bz,w.

Ëlauintercssenten zusarnmenfÌihrt und bci dor tJmsetzLrng von l]auwünschcn
[Jnterstützung vermittelt. Angercgt wircl, zusåitzlich auch cinc ,,Altbaubörsc"
einzurichten, bei der analog zur bereits seit vielen Jahren in Bergisch Gladbach
vorhandenen Online - Cewerbeflächcnbörsc, [ìigcntlirner Angebotc einstellcn
körrnen. Ein solches Angebot crrcicht zwar nicht die Dienstleistungsqualität
cincs prolbssionellen Maklerbtiros, vcrmcidct abcr auch die hicrbci cntstchcn-
clcn Kostcn.
Ergebnis: Eine ..Altbaubörse" solltc geprijft werden. Weiterhin wåirc eine Zu-
sammenfì.ihrung der verschiedcncn Bcratungsangebotc von Stadt. Kreis und
wcitcrcn Dicnstlcistcrn in cincm gclncinsalncn lntcnrctÞortal ..llaucn in Bcr-
gisch Glaclbach" sinnvoll.
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5.

Einen Sonderfall stellen lìcratungsangcbotc in Konl'liktlàllcn bzw. lrcsonclcrcn

Problemlagen der Mictcr <Jar. llcispiclhafl scicn hicr anwacltscnclc Mictschul-
den oder verhaltensbedingtc Konf'liktc in cler Hausgcnrcinschafl gcttattttt. Vcr'-

mietern, die an Konfliktvcnncidurrg uncl Problemlösung intcrcssir¡rt sirtcl ultcl

Lösungsbeiträge liefèrn wollen, l'chlen olt kornpetente Ansprcchpartnor. So ist

ihnen nicht klar, welche Stcllc bzw. Pcrsorr helfen kanrr; es I'ehlt cin zcntralcr,
zwischen den Betroffencn. clcn Sozialorganisationen und dcn llch(irdcn koor-
di n ierender Ansprech partncr.
Ergebnis: Eine Koordinierungsstcllc. die bei sich abzeichncnden Mictkonl'lik-
ten Ansprechpartner vermittclt. wärc sinnvoll.

Flächenpolitik
Im Wohnbaulandkonzcpt sowic im lntcgrierten Stadterrtwicklungskonzcpt hat

die Stadt Bergisch Glaclbaoh clic Stratcgic fonnulicrt, ihrc zuki.irrfiigc Wohn-
baulandentwicklung flächensparend zu gestalten. Dazu gchört insbcsonclcro dic
intensive Nutzung des Potcnzials von LJaulticken sowie von sonstigctr ittttcr-
städtischen Brachflächen. I)ic aktucllc Bevölkerungsprognose fÌir clic lìcgion
Köln macht es jedoch erfbrclerlich, dic vor einigen Jahrcn fìrrrnulicrtct"t 7,iclc
zu überdenken und insbesondere anhand einer neuerr, aktualisiertcn llcvtilkc-
rungsprognose auf den Prüfìstand zLr stellen. Vorbehaltlich eincr wcitcren Prü-
fung wurde die Möglichkcit crörtcrt, in Bergisch Gladbach mchrcrc 'l'ausend

Wohneinheiten zu realisieren, um den Zuwanderungsdruck auf'dic lìcgion in
Teilen aufzufangen. Entsprechende vertiefte Untersuchungen sincl itn Rahmen
des FNP vorgesehen und können fàchlich sinnvoll auch nur dort crfìrlgen. Soll-
ten sich entsprechende Übcrlcgungen als tragftihig erweisen, so könttctr in dic-
sem Rahmen auch für einen rnaßgeblichen Anteil an gelördcrtc Wohnungcn
bzw. Wohnungen für die irn Stadtgebiet unterversorgten Cruppcrr cntstchcn.
Ergebnis: Die Wohnbaulandpolitik der Stadt sollte auf Grundlagc aktualisiertcr
Untersuchungen weiterentwickclt wcrdcn.

Von besonderer Bedeutung ist in diescrn Zusammenhang einc vcrstiirktc rcgi-
onale Kooperation, die mit der Stadt Köln und den übrigerr reohtsrhcinischcn
Nachbarn der Stadt Köln bcrcits bcgonncn wurdc. Hicr übernimrnt clcr Vcrcin
,,Region Köln/Bonn e.V." einc koordinierende und tragendc llollc.

Bei der Ausweisung neuer Wohnbauflächen ist auch zukünfìig zu beaclrtcn,
dass kein Überangebot entstelrt, welches fiir die Altbeständc in Bcrgisch Glad-
bach zu Problemen fÌihrt. Gegebenenfalls sind flankierende Stratcgicn fÌir dicsc
Bestände zu entwickeln.
Ergebnis: Die Auswirkungen einer veränderten Baulandpolitik auf Altbestände
müssen fortlaufend beobachtet werdcn.

Die Stadt Bergisch Cladbach hat sich in der Vergangenhcit urnfirngreich im
Baulandmarkt engagiert. Durch den li'tihzeitigen Erwerb von lìlächen, die dann
später, z.T. auch unter sozialcn Kritcricn, vermarktct wurdcn, konnte sie städ-
tebaulich steuern und die Stadtkasse rnit Einnahmen aus Plarrungsgcwinncn
versorgen. Entsprechende Irlächen sind heute nicht mehr vorhanden; die weni-
gen noch verbleibenderr Bereiche wurden in den vergangen Jahren gernäß

Ratsbeschluss zum Höchstgebot veräußeft, soweit Gebotsverfàhrur erf'olgreich
verliefen. Sollten zukünftig wieder stärker auch neue Bauflächcn ausgewiesen
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6.

werden, so ist auch cinc andcrc llaulandpolitik zu priif crt.

Ergebnis: Es wircl cnlplòhlcn. dic gcncrclle Baulanclstratcgic clcr Stadt llcr-
gisch Gladbach eincr (Jberprüfìrng zu unterzichcrr uncl clabci ar¡ch dic lìragc zu
klären. ob der Stacltcntwicklungsbetricb hier eine zusützlichc bzw. cinc vcrän-
dene Rolle übernehrren soll. llierbei ist zu berücksi<;htigcn. dass sich solchc
Aktivitäten auf den städtischen llaushalt auswirken kiinnen.

Zum E,rwerb neuer Baulandvorräte könnten auch dic lnstrumcntc dcs Llauge-
setzbuches in lìezug auf Vorkar¡fsrechte intensivcr gcnutzt wcrden. Solche
Vorkaufsrechte müsscn rricht zwirrgend zu Gunsterr dcr Stadt odcr des Stadt-
entwicklungsbetricbcs ausgoübt werdcn, dies kann auoh zu (ìunstcn von Woh-
nungsgesellschallcn, dic dann allerdings in übcrschaubaror Zcit tatsäohlich
Wohnungsbau aul'den entsprechende Flächen realisicrcn rntisscn, crlìllgen.
Ergebnis: Die Möglichkcitcn zur Ausübung von Vorkaufìsrcohtcn sind intcnsiv
zu nutzen.

Planungspolitik
In Bergisch Gladbach bestcht bisher ein Baulandbcschluss, naclt cJern Wert-
steigerungen, die durch städtische Planungen ausgckist wcrclctr. irn [Jrnlàng
von 25o/o abgeschöpft werden sollen. Diese Zahl entspriclrt clctn im gesetzli-
chen Umlegungsverlàhren Zulässigen und Üblichen. Das IJrnlcgurrgsverfahren
ist in diesem Zusamnrenhang auch häufig als geeignetos Instrurncnt angewandt
worden.

Die alleinige Neuausweisung von Wohnbauland fìihrt nicht automatisch zu ei-
ner Entlastung des gesamten Wohnúngsbaumarktcs durch sogcttannte ,,Sicker-
effekte". Daher müssen in den nelren Wohnsiedlungen Minclcstantcilc z.B, ge-

förderter Wohnungen fèstgesetzt werden.

Die Stadt Köln sctzt inr Rahmen der Baulandpolitik, sol'crn div. stücltcbauliche
und ökonomische lìahmenbedirrgurrgen gegeben sind, wozu u.¿ì. cinc Mindest-
größe von 25 Wohneinheiten gehört, ein Mindestanteil von 30 o/o gelörderter
Wohnungen in Bebauungsplänen fest. Vergleichbare lìegelurrgur sind auch in
Bergisch Gladbach denkbar, sofern die Baugebietc die cntsprcchcndcn Voraus-
setzungen insbesondere hinsichtlich der Größe erlÌillen. Der i.iberwiegende Teil
der Wohnungsbaupro.iekte in Bergisch Gladbach, die in dcn vcrgangenen Jah-
ren verwirklicht wurden, erreichte diese Größenordnung allcrdings nicht. Inso-
fern stellt sich crrreut die Frage, ob in Zukunft wicdcr größcrc Baugebiete, die
u.U. wieder in den Außenbereich hineingreifen, verwirklicht werden sollen.
Dies korreliert mit den in Kapitel 5 gegebenen l-linweisen zur Ausweisung
neuer WohnbaLrlandflächen; alle wesentlichen Instrumente zur Schafïing neu-
er geÍÌirderter Wohnungen setzen die Ausweisung neuen Baulancles voraus.
Ergebnis: Flächen- (siehe Kapitel 5) und PlanLrngspolitik bcdürl'en einer
Neujustierung. die i¡r regionalern Zusarnmenhang entwickelt und erörtert wer-
den muss. Hier sind aucll die infrastrukturellcn Voraussetzungen. vor allem
hinsichtlich des Verkehrs. zu klären.
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7.

Nicht zulct t.t vt-¡t'clicscll llintcrgruncl ist bci ncr.rcrì llcbauuttgspliincn .icwcils
zu prülbn, ob Irlücltcn fìir gcfðrclcrtcn Wohllr,rrrgstrau sowic ncuc Wohltlìrrnrcll
festgesctzt wcrdcn kt)nncn, wic cs clas llaugcsctztruch crrniiglicht, vgl. hicrzrr

Ziff. 2.3. liinc solchc lrcstsctzung wtirclc dariibcr hinaus gchcnclc kotrkrctc
Vereinbanrngerr im sinnc dcs Kölrrcr Moclclls u.[.J. cntbchrlich tnachcn. Allcr-
dings wärcn hicrfìir dann konkretc städtcbaulichc (ìriinclc, sprich bclastbarc
Nachwcisc crlorclcrlich, damit dic lìcstsctzungorì nicltt spiitcr gcrichtlich angc-
griffen werden könrren. Weiterhin sollcn clic M(iglichkcitcn clcr Nachverclich-
turrg bei Plernurrgsvulhabcn jeweiIs gcprülì wcrdcn.

ln den Gcspriichcn unr dcn,,Iìunclcn'l'isch" wurclc clcutliclt, class dic Mcll-
schen, dic üblichcrwcisc gcfördcrte Wolrrrungcn lrcwohnul. cincn gcringcrctt
Stellplatztrcdarl'aulVcist, als clics dcr I)urchschnitt in llcrgisch (ìlaclbach tut.
Die Stadt ist bckanntlich schr,,autoallìn" uncl vcrfÌigt tibcr cinc clcr hijchstcn
PKW-Dichtcn.ic lìinwohncr clcs gcsarntcn Ilurrclcsgcbictcs. I)ic Statlt nutzt itn
Baugenehmigungsvcrfahrcn, wo dics råiL¡rnlich rnöglich untl vcrtrctbar ist, clcrr

sogenanntcn ÖltNV-tlonus der BauO NIìW, clcr zu cincr Vcnrinclcrung clcr

geforderten Stcllplatzzahl lÌihrt. RegehnäfJig ist dics in lnncnst¿tdtlagen clcr

Fall. Aus Vcranstaltungcn ist bckannt, class ¿rndcrcrrorts Stollplatzzahlen auch

dann vennindcrt wcrden. wenn es eine fÌxicrtc Koopcration zwischetr dctn
Wohnungsbauunterrrchrncn aul dcr einen urrd clcrn tirtl. Vcrkchrsuntcrtrelrnrcn
auf der andcrcn Scitc gibt und die Nutzung bcstchcnclcr' lrahrkartenabonnc-
ments o.ä. positiv beworbcn und gcförclcrt wircl. Voraussctz.ung dafür ist abcr
insbesondere, class das lìaugebiet tiber einen gutcn Öt'NV Anschluss verlÌigt
oder dieser in Zukunft durch Verbesserungen inr Ol'NV hcrgcstcllt wird. Au<;h

die Kooperation rnit Carsharing-Anbietern ist nri)glich, indcnr lJauherren fÌir
Neubausiccllungcn cntsprechende Stationen baucn uncl ggf . sich atn lletricb
angemesserr bctciligen. lJei neuen Baugebietcn nrit ctttsprc<;hcnclor Zweckbin-
dung kann so. inr lìcbauungsplan tiber derartigc Moclcllc Lrncl clic dann noch

notwencligc Zahl clcr Stcllplätzc rrachgcdacht wcrclcn.

Konkrete llauvorhaben
In Beratungsprozcssoll fÌir cinzclnc lJauvclrhatrcn sollcn 0trcrlcgulrgcll ftir cille
angemesscnc Nachvcrclichtung berücksichti gt wcrclcn.

In den lìeratungen unr den rundcn 'l'isch wurclc zunåichst als Option das Mchr-
generationenwohncn benannt, da entsprcchcnclc Konzcptc ggl'. einen sozialen
Anspruch verfblgcrr und ganz bewusst auolr lì¿rr"¡rr fÌir wirtschafllich schwäche-
re Gruppen, fìir Menschen mit Behinderung oclcr anclcrcn lìinschrünkungen
vorsehen. Binc intcrcssarrtc Ncngründung ist hicr clic lnitiativc ,,mitcin-anclers
e.V.". Der gcmcinnritzigc Vercin verf'olgt clic lc'lcc, in cincr sclbst gcwähltcn
Gcmcinschafl lìigcnvcrarìtwortLnlg und Sclbstbcstirnrnung tris ins hohe AltcL
zu erhalten. Ilehinclerte und alte Menschen sollcn in (ìcnrcinschali mit andcrcn
Menschen leben uncl 'l'eilhabe anr gesellschalìlichcn Lebcn crfàhren. Weiterhin
wird das l,cbcn in gurosscnschalllich fìnanzicrtcrr Wohnpro.iekten angestrebt,
wobci cinc einkomrncnstibcrgrcif'endc Bcwclhncrstruktur sowic eine Mischr"rrrg

von gcförclerten und ficilinanziertcn Mietwohnungcn ausclrticklioh crwünsoht
ist. Aulgrund des bcsonderen sozialen Aspekts diescr Wohnf'orrn sollte diesen
und vcrgleichbarcn Akteuren cinc fàchliche lJcratung r¡nd [Jnterstützr¡ng bei
der Crundsttickssuchc gewährt wcrden.
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I)ic Staclt llat hicrzu, als ÂLlsfluss aus cincnr IÌtirgct'antlag, ihrc [)lttcrstt'itzttng
urts¡rrcclrclrclcr l)ro.lcktc signalisicrt. Sic sicht siclr allcrclings nicht in clcr Iìollc,
solchc I'ro.jcktc aktiv zr¡ initiicrcn, wcil hicr privatc lrtitiativcn cxisticrctl, tlic
viclc clcr hicrzu crfòrderlichen Arboitsschrittc lrcsscr vollz.ichcn kiitrtrcn als ci-
rrc Kornnrunalvcrwaltung. lnsgcsarrrt soll clic Stadt Ilcr.rcn []au- uncl Wohrlfìrr-
mcn rrit Vortcilcn für clic Allgcrncinlrcit positiv gcgcnütrcrstchcn.

ln tlcrgisch Gladbach gibt cs mit clcr llhcinisch-llcrgisohcn-
Siedlungsgcscllschaf't mbll, eirr iif'fì¡ntlichcs Wolrnungsbauurrtcrnchlnon, class

scinc llcrcitschafl zur Vcrwirklichurrg urtsprcchcnclcr llauvot'hatrcll fÌir l)crso-
ncn mit gcringcm l]uclgct niolrt nur rcgclrniiLìig crkliilt. sonclorn auch clurch

konkrctc llau¡rro.icktc dokurncnticrt. liinc cngcro Zusarnrncn¿rrbcit zwischcn
clicscnr IJntcrnchlncn uncl dcr Staclt l]crgisch (ìlaclbach, wärc insbcsotrclcrc illr
Bcroich clor (ìrundsti.icksbcschaf'firng clcnkbar. llicr bcstcht allcrclings cit't '/,u-

sa¡nrncnhaltg zwischcn clcn stratcgischcn T,iclcn clcr stiicltischcn llaulanclpoli-
tik, dic lrcrcits unter Zi1'l'.5 erwühnt wurclul. Zuclcrn ist zu bcaohton, class tlic
[ì.BS uncl ihrc Micterschafl nicht als allcinigcr l)roblcnrliiscr atrgcschcn uncl ilt-
sol'crn iikonomisch und sozial i.ibcrlirrclcrt wircl.
Drgcbnis: I)ic Zusarnrncnarbeit nrit clcrn IìllS isL fìrrtzufìihrcn uncl zu intcnsi-
viercn. Dic Untersti.itzung des Vereins ..rÌritcin-anclcrs c.V." sowic von Aktcu-
ren ¡nit glcichcln Ziel ist zu pri.ilbn.

Der holre, Í.ibcrwiegend ungedecktc Bcdarf an ¡rrciswcrtcm Wohnt'¿rutn auch inl
Neubaubcreich, hat bereits bisher dazu gcfÌihrt, class cntsprechcnclc lnitiativcn
seitcns clcr Stadt GL positiv begleitet und nach Krüflcn untcrstützt wurdell. llc-
reits r"rntcr 7,ifl. 6 wurde erläutert, class zusützlichc Ijrlcichterungclt illt Bcrcich
des Stcl lplatznachweises geprüft wcrclcn, insbcsonclcrc bci ungürtstigctt Gruncl-
stückszuschnitten. Wenn es durch clic Vcrringcrung clcr Stellplatzanlbrclcrung
rnöglich wird, beispielswcisc ¿rul'cine 'l'icfþaragc zr"r vcrziclrtcn, crschlicLìcn
sioh fìir prcisgi.instigcn Wohnurrgsbau nouc l)cls¡'rcktivcn. Dic in clicseln Zt¡-
sammcnhang crörterte lìrage, ob auch cinc bcwr¡sst h(ihcrc Ausltutzung clcr

GrLrndsttickc in lìrage komrrrt, stöfJt allcrdings an clcutlichc.juristischc Grcnzcn,
z.ll. dcr Ilaunlrtzungsverordnung. Zudcrn stcllt sich clic Iiragc, ob schlicfJlich
prciswcrtcr Wohrrungsbau untcr dcutlich unglinstigct'cn städtcbaulichcn lì.ah-

menbcclingungcn stattfinclcn rnuss als clcr Itrcifìrt¿urzicrtc. 'l'cnclurzicll solltc
ehcr vcrsucht werden, gcrade clcn gi"instigcn Wohnurrgsbau in cincm alìsprc-
chordor tJrnlèld stattfìndul zu lasscn, url ihn stücltcbaulicll saubcr zu integric-
rcn und clcn llcwohnern cine rnöglichst optirnalc IJnrgcbung bcrcitzustellen.

Die gutcn Marktbedingungen fìir hoohwcrtigcn Wohnungsbau in Bergisclt
Gladbach cröfTìrcn dic Möglichkcit cincr ,,Mischkalkulation", indem rnöglichc
l'inanzicllc Nachtcilc clcs gcfordcrtcn Wollnurrgsbaus clurch bcsscrc Mieten <Jcs

frci ljnanzicrten Antcils ausgcgliohcn wcrclcn kt)nncn. Itt vcrglcichbarcn
Kommuncn wird dies z. []. in M ehrgcncrationcnwohnpro.jekten rcal isiert.
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Teil 4 Ergebnisse/Prüfaufträge an die Verwaltung

. Überprüfung der städtischen Wohnbaulandpolitik einschließlich der Rolle des

Stadtentwicklungsbetriebes (SEB) vor dem Hintergrund der regionalen Entwick-
lungen im Rahmen des neuen Flächennutzungsplanes.

o Konzept zur regelmäßigen Information von Vermietern über Marktentwicklungen,
Fördermöglichkeiten im Bestand sowie beim Neubau und (neue) bauliche Anfor-
derungen.

. Angemessene Festsetzung von Mehrfamilienhäusern sowie von Bereichen ftir ge-

ftjrderten Wohnungsbau und Mehrgenerationenwohnen in neuen Bebauungsplä-
nen.

o FortfÌihrung der Baulückenbörde, insbesondere hinsichtlich der Beratutrg der je-
weiligen Eigentümer.

o Einrichtung einer,,Altbaubörse".

o Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Vermittlung von Ansprechpartnern bei

sich abzeichnenden Mietkonfl ikten.

. Laufende Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere hinsichtlich nicht mehr kon-
kurrenzfühi ger,,Altbestände".

o Nutzung von Vorkaufsrechten zur Baulandgewinnung.

o Prüfung von Möglichkeiten der Nachverdichtung in Bebauungsplänen und bei
Einzelprojekten.

o Prüfung von Modellen, die den Stellplarzbedarf durch Ausweisung bzw. Errich-
tung von Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit geringem PKW-Bestand so-

wie durch Kooperationen mit ÖpNV-Rnbietern oder Carsharing-Organisationen
machhaltig reduzieren.

2',1
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o 7
Staot tsergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federftihrender Fachbereich
Stadtplanung

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 00 l5/201 5

öffentlich

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Stadtentwicklungs- und P lanungsausschuss 05.02.2015 Beratung

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 12.03.2015 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Bebauungsplan Nr. 5423 - Industrieweg
- Erlass einer Veränderungssperre

Beschlussvorschlag:

Für den Geltungsbereich des zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplans

Nr. 5423 - Industrieweg -
wird eine Veränderungssperre erlassen. Die beigefügte Satzung über die Veränderungssperre
ist Teil dieses Beschlusses.
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Sachdarstellung / Begründu ng:

Der Planungsausschuss fàsstc arn 13.02.2014 mehrhcitlich clur llcschluss, clctt votl Obervcr-
waltungsgericht NRW an 26.1 1.2013 fÌir unwirksam crklürtcn llcbauurrgsplan Nr.5423
Industrieweg - unter Beibehalturrg dcr städtcbaulicllen Ziclsctzungur crncut aufTustellen uncl

zu heilen. Damit sprach sich clcr Plarrungsausschuss dafÌir aus, dcn in.iüngstcr '/,ci| ant lndust-
rieweg zu beobachtenden Trencl cles Rückzuges gewcrblichcr llctricbc (t,ulctrl dcr l.Lnzug dcr
Firma Boehnke * Partner Gmbll in das Gewerbegebiet Obcrcschbach) uncl zr¡ttshmcttder An-
träge auf die Errichtung von Wohnungsbau aulZuhalten urrd dic (ìrunclstückc am lrrdustrieweg
auclr zukünftig ausschlicßlich gcwcrblichcn Bctricbcn vorzubchaltcn. Âls stiidtcbauliche Zicl-
setzungen wurden f'onnul icrt:

o die Sicherung vorr Fliichcn fìir proclr¡zierenclss urrcl vcrarbcitcnclcs (ìcwcrbe uncl fìir
Handwerksbetriebe an cincm verkehrsgtinstigen Stanclort,

. die Reduzierung cles llcclarl.s neuer Gewerbeflüchcn anr Stadtrancl uncl

¡ die Verringerung dcr lrcstchcnderr NutzLrngskonf]iktc zwischcn (ìcwcrbc und Wohnen.

Im Dezember 2013 wurden bci clcr Stadtverwaltung zwci llauantriigc cingcrcicht, die auf dic
Umwandlung von zwei Betriebswohnungen in Wohnlrngen ohnc llinclung an cincn gewerbli-
chen Betrieb auf den irn Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5423 licgcndcn Grundsti.i-
cken Industrieweg 7 urrd l6a zicltcn. Dazu befìirchtcn war, dass cluroh clas llinzutreten zwei
weiterer Wohnungen oh¡re lletriebsbindung die städtebaulichen Ziclsctzungon dcs Bebau-
ungsplans Nr. 5423 - Industrieweg - erheblich erschwert und kontcrkaricrt würden, setzte die
Verwaltung die Entscheidung liber die Bauanträge aus und stclltc clic Bauantr'äge auf dcr
Grundlage des $ l5 BauGB um ein Jahr zurück. Die Eigentü¡¡crin clcs Wohnhauses auf dem
Grundstück Industrieweg 7 reichte gegen den Zurückstellungsbcs<;hcicl Klagc bei dern Ver-
waltungsgericht KOln ein, weil eine Nichtgenehrnigung der Nutzungsärrclcrung lÌir sie dcn
Auszug aus ihrem Wohnhaus bcdeutet hätte. Das Verwaltungsgcricht bcståitigtc in mündlicher
Verhandlung die Rechtswirksarnkcit des Zuri.ickstellungsbcschciclcs uncl wics clio Klage ab.

Bebau u ngsplanverfah ren

Das Verfahren zur Heilung dcs llcbaLrungsplans Nr.5423 - Industricwcg - inr crgänzenden
Verfahren nach $ 214 Abs.4 tlauGB wurde nach dem Auf'stcllungsbcschluss mitderOffenla-
ge und der Beteiligungder'l'rügeröff.entlicher Belange im Zeitraunr 15.10. - l7.l l.20l4fort-
gesetzt. Für den Bebauungsplanentwurl wurden der vorr Otrcrvcrwalturtgsgericht gerügte
Fehler korrigiert und dic irn LJrtcil f'ormulierten Hinwcisc in don I'lan cingcarbcitet. Darüber
hinaus wurde das Lärmgutachtcn zurn Bebauungsplan durch clas Ingcnicurbüro Stöcker (Bur-
scheid) den damaligen Gegebenheiten angepasst und inhaltlich i"iberarbeitet. Die im Rahmen
der öffentlichen Auslegung geäußerte Ablehnung der Planung ch¡rch einett großen Teil der
von der Planung Betroff'cnen fìihrte dazu, dass sich dio Ausarbcitung clos Abwägungsvor-
schlages und die Vorbereitung des Satzungsbeschlusses zcitlich vcrzögcrtcn.

Veränderungssperre

Um die mit dem Bebauungsplan Nr. 5423 - Industriewcg - vcrf'olgtcn stüdtebaulichen Ziel-
setzungen über den Zeitpunkt dcs 16.03.2015 hinaus zu sichcrn, ist clcr lrrlass einer Verände-
rungssperre ($ l4 BauGB) erfbrderlich.

Die Veränderungssperre betrif fÌ sämtliche Bauvorhaben im sinnc des Planungsrechts im Gel-
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tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5423 - lndustriewcg. I)ic l)aucr ciner Veränderungs-
sperre beträgt nach den gesetzlichen Vorschriften 2 Jahre ($ l7 Abs. I BauCB). Nach Rechts-
kraft der Veränderungssperre dürfen im Plangebiet

o Vorhaben im Sinne des $ 29 BauGB nicht mehr durchgelÏhrt werden und
. erhebliche oder wesentlich weftsteigernde Veränderungen von Crundstücken und bau-

lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepfl ichtig sind, nicht vorgenommen werden.

Durch eine Veränderungssperre wird die bauliche Entwicklung des Gewerbegebietes Indust-
rieweg fÌir 2 Jahre bzw. - bei vorherigem Satzungsbeschluss - bis zur Rechtskraft des Bebau-
ungsplans ,,eingefrorcn". Die Verwaltung kann jedoch Ausnahmen von der Veränderungs-
sperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen ($ l4 Abs. 2 S.

I BauGB). So ist es möglich, während des Zeitraums der Veränderungssperre Vorhaben, die
im Einklang mit den städtebaulichen Zielen fìir das Plangebiet stehen, zu genehmigen.

Entschädigung

Eine Entschädigungspflicht wird durch den Erlass der Veränderungssperre nicht ausgelöst.
Durch die im Baugesetzbuch vorgesehenen Instrumente der Sicherung der Planung, die Z,u-

rückstellung von Baugesuchen und die Veränderungssperre, können Planungen - falls erfor-
derlich - über einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren abgesichert werden.

Die Verwaltung schlägt vor, zur Sicherung der Planung fÌir den Celtungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 5423 - Industrieweg - eine Veränderungssperre gemäß $ l4 BauGB zu erlas-
sen. Der Satzungstext ist dieser Vorlage beigefi.igt.

Anlage
. Übersichtsplan
o Satzungstext der Veränderungssperre
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Anlage 1

BP 5423

7 Üners¡chtsplan
Bebauungsplan Nr. 5423 - lndustrieweg -

Veränderungssperre
M. 1:3.000
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Anlage 2
BP 5423

Satzung
über den Brlass einer Verändcrungss¡rerrc

für den Geltungsbereich des

Bebauungsplans Nr. 5423 - Industricwcg -

Aufþrund der $ $ l4 und I 6 des Baugesetzbuches (BauGIì) in dcr Iìassung dcr Bekanntmachung votrt
23.09.2004 (BGBI. | 5.2414), zuletzt. geändert durch das Gcsctz vom 20. November 2014 (BCBI. I
S. 1748) in Verbinclung rnit $$ 7 und 4l der Gemcincloorclnung fïr clas Lancl Nortlrhein-Wostfìrlcn
(GO NRW) in der Fassung der llekanntmachung vom I 4.07 .1994 (GV NRW S. 666), zulctz,t gclin-
dert durch Artikel I cles Gesetzcs volrl 19. Dezenrbcr 20I 3 (GV NRW S. tt78) hat der Rat cler Stadt

Bergisch Glaclbach am 12,03,201-5 folgende Satzung bosclllosscn:

{i1

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des zur Aul,stellung bcschlossenen lJcbauungs¡llarts

Nr. 5423 - Industricweg -

wird eine Veränderungssperre erlassen.

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre erfässt lblgenclc Flurstücke oder deren katastermåiLligc

Fortschreibungen;

Gemarkung Bensberg-Freiheit, Flur 6, Flurstücke 90126,90143,90154,704,705,950, 953, 954, 956,

1061,1085,1086,1087,1169,1171,1173,7281,1283,1291,1293,1294,1311,13ó-5,1366,1361,
1368.1429, 1430, 1431, 1432,1433,1436,1439 uncl 1440.

Die Bereichsbegrenzung der Satzung ist in einer Karte im MaLìstab I : 500 cingezeichrlet. Dic Karle
ist Bestandteil dieser Satzung. Die Satzung kann bci Fachbcrcich 6 - Stacltplanung Zimmer 514 im
Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz während cler Dienststunclcn eingcsehen wcrdcn. Dicnst-
stunden sind in der Bekanntrnachung angegeben.

ii2

Im Geltungsbereich der Veränclerungssperre clürf'en

1. Vorhaben im Sinne des $ 29 BauGB nicht durchgefiihrt und
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigerncle Verünclerungen von Grunclstücken und baulichen An-

lagen, deren Verlinderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,

nicht vorgenolnlnen werden.

{i3

Wenn überwiegende öff'entliche Belange nicht entgegcnstehcn, kann von der Veränderungssperre
eine Ausuahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die Ausnahme trifTt die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.
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$4

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind

oder aufgrund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die

Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

$s

Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens außer Kraft. Die Ver-

änderungsspere tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald der Bebauungsplan für das in $ 1 genannte

Gebiet rechtsverbindlich wird.

Die Möglichkeit einer Verlängerung der Veränderungssperre gemäß $ 17 Abs. 1 S. 3 und Abs' 2

BauGB sowie einer erneuten Inkraftsetzung gemäß $ l7 Abs. 3 BauGB bleiben davon unbertihrt.
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Drucksachen-Nr.

00t712015

öffentlich

Antrag

der CDU- und SPD-Fraktion

zur Sitzung:
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss am 05.02.2015

Tagesordnungspunkt

Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom
12.01.2015 zur Aufstellung eines Bebauungsplans im Bereich des
Betriebsgeländes der Fa. Bandis + Knopp

Inhalt:

Der Kölner Stadtanzeiger berichtete in der online-Ausgabe vom 04.12.2014, dass die auf
Wellpappen und Wellpappenkartonagen spezialisierte, zur Zeit im Gewerbegebiet Franken-
forst an der Frankenforster Straße l7 ansässige Firma Bandis + Knopp GmbH & Co. KG be-

absichtigt, zu expandieren. Aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs von rund l0 ha ist die
Stadt Bergisch Gladbach nicht in der Lage, Bandis + Knopp einen Ersatzstandofl innerhalb
des Stadtgebietes anzubieten. Nach Aussagen des Ceschäftsfi.ihrers Herrn Schmutzler plant
die Firma nun den Neubau des Firmengebäudes als Zusammenlegung des Kölner und Ber-
gisch Gladbacher Werkes und infolgedessen eine Aul'gabe des Standofts an der Frankenfors-
ter Straße (KSTA online, 04.12.2014).

Für das Betriebsgelände der Firma Bandis + Knopp liegt zur Zeit kein rechtsverbindlicher
Bebauungsplan vor.

Die Verwaltung befürwortet im Sinne des gemeinsamen Antrags der Fraktionen der CDU und
der SPD die Aufstellung eines Bebauungsplans, um die planerische Entwicklung in diesem
Bereich zu steuern.
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Ubersichtsplan

,t

O I Antase I
Antrag CDU/SPD

Aufstellung eines Bebauungsplans
für das Betriebsgelände der Firma Bandis * Knopp

Antrag der CDU- und SPD-Fraktion

M. 1:3.000
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o& Anlage 2
Antrag CDU/SPD

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach

SPD-Fraktlon lm Rat der Stadt Bergisch Gladbach

An den Vorsitzenden des

Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses

der Stadt Bergisch Gladbach
Herrn Lennart Höring

12.01.2015

Antrag

Sehr geehrter Herr Höring,

die Wellpappenfabrik Bandis + Knopp hat im alten Jahr in der Presse angekündígt, für ihren Betrieb

ein größeres Betriebsgelände zu suchen und den heutigen Standort in absehbarer Zeit zu verlassen.

Um die künftige Entwicklung des heutigen Betriebsgeländes an der Frankenforster Str. 17 künftig im

Sinne der Stadtentwicklung steuern zu können, beantragen wir die Aufstellung eines Bebauungs-

plans.

M it freundlichen Grüßen

i Å. tll^. f-g^-Þ t//" h 41,U,

lL,ú;.
Manfred Kühl Hl^
Peter Mömkes
CDU-Fra ktionsvorsitzender

CDU-Planungssprecher

Rathaus Stadtmi$€
Konrad-Adenauer-Platz 1

51465 Bergisch Gladbach

Klaus Waldschmidt
SP D-Fra ktionsvo rsitzender

SPD-Planungssprecher

CDU-Frakt¡onsgeschåftsst€lle

Ì 02202 | L4-22t8
ú fraktiorl$rdu.el

SPD-Fraktlonsgeschàft sstelle

t 02202 | L4-2220
ó spd-fraktlon-gl@ n€tcologn€.de
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